


Die von den Bundesländern im Abitur eingesetzten Aufgaben aus dem Abituraufga
benpool des IQB, für welche die Rechteinhaber dem IQB Veröffentlichungsrechte ein
geräumt haben, finden Sie auf der Internetseite des IQB https://www.iqb.hu-ber- 
lin.de/abitur/sammlung. Ich verweise Sie daher gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 LTranspG an 
die transparenzpflichtige Stelle, die über die von Ihnen begehrten Informationen ver
fügt.

Die dezentral gestellten Aufgaben sind lediglich in den jeweiligen Schulen verfügbar. 
Sie haben jedoch gegenüber den Schulen keinen Anspruch auf Zugang zu den Abitur
prüfungsaufgaben. Dem stehen die in § 14 Abs. 1 Nr. 9 LTranspG genannten „öffentli
chen Belange" entgegen. Danach soll ein Antrag auf Informationszugang abgelehnt 
werden, soweit und solange durch die Bekanntgabe von Informationen ein Verfahren 
zur Leistungsbeurteilung und -prüfung beeinträchtigt würde.

Nach der Gesetzesbegründung (vgl. LT-Drs. 16/5173 Sa. 45) sollen durch die Vor
schrift laufende Prüfungsverfahren geschützt werden, indem verhindert werden soll, 
dass die Durchführung von Prüfungen durch eine vorherige Veröffentlichung der Prü
fungsaufgaben beeinträchtigt wird.

Die Verwaltungsvorschrift zum Landestransparenzgesetz (VV-LTranspG) vom 
24.11.2017 führt hierzu aus:

„Nummer 9 enthält einen Schutztatbestand für Prüfungsverfahren und Leistungsbeur
teilungen. Es soll verhindert werden, dass die Durchführung von Prüfungen und Leis
tungsfeststellungen durch eine vorherige Veröffentlichung der Prüfungsaufgaben und 
Prüfungslösungen beeinträchtigt wird. Dieser Schutz ist zeitlich nicht auf die Durchfüh
rung einer konkreten Prüfung oder Leistungsfeststellung begrenzt. Prüfungsaufgaben 
werden vielfach zur mehrfachen Nutzung, insbesondere auch im Rahmen von Prü
fungsverbänden, innerhalb derer die Aufgaben untereinander ausgetauscht werden, 
erstellt. Nummer 9 schützt das gesamte Verfahren, in dem eine Aufgabe zu Prüfungs - 
oder sonstigen Leistungsfeststellungszwecken Verwendung finden soll. Erst wenn si
cher feststeht, dass eine Aufgabe für den vorbezeichneten Zweck nicht mehr einge
setzt werden soll, kann ein Informationsanspruch nach dem Landestransparenzgesetz 
Platz greifen.“
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